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Vorwort 

Die interdisziplinäre Arbeitsgruppe Gemeinwohl und Gemeinsinn wurde im Oktober 
1998 an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften etabliert. Aktiv 
geleitet wurde sie von den Akademiemitgliedern Prof. Dr. Hasso Hofmann, Prof. Dr. 
Hans Joas, Prof. Dr. Herfried Münkler (Sprecher) und Prof. Dr. Friedhelm Neidhardt; 
koordiniert wurde ihre Arbeit von Priv.-Doz. Dr. Harald Bluhm, Dr. Karsten Fischer 
sowie, zeitweilig, Dr. Marcus Llanque. 

Nach dem historisch ausgerichteten ersten Band einer auf insgesamt vier Bände 
angelegten Publikationsreihe, wird hiermit der zweite, sozialwissenschaftlichen Fragen 
gewidmete Band vorgelegt. Juristische (Bd. 3) und normative bzw. zeitdiagnostische 
(Bd. 4) Schwerpunkte folgen. Die Beiträge aller vier Bände basieren überwiegend auf 
Werkverträgen oder gehen auf Vorträge bei Tagungen zurück, für deren Ausrichtung in 
Kooperation mit der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften wir der 
Evangelischen Akademie Tutzing und der Bischöflichen Akademie des Bistums Aa-
chen verbunden sind. 

Unser Dank gilt Plenum und Konvent der Akademie für die Bewilligung des Projek-
tes, ihrem Präsidenten, Prof. Dr. Dieter Simon, für die wohlwollende Begleitung und 
Unterstützung des Projekts, sowie Dr. Wolf-Hagen Krauth, Renate Neumann und Regi-
na Reimann für eine schlechthin ideale Zusammenarbeit. Die Kooperation mit Prof. Dr. 
Gunnar Folke Schuppert seit der Zeit seiner ebenfalls dem Thema „Gemeinwohl" ge-
widmeten Forschungsprofessor am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung ist 
stets ebenso angenehm wie anregend und produktiv. Schließlich gilt unser Dank Ulf 
Jensen, Christian Luther und Torsten Kahlert für umsichtige Mitarbeit bei der redaktio-
nellen Arbeit, sowie Veit Friemert, der die Druckformatvorlage erstellt hat. 

Berlin, Oktober 2001 

Herfried Münkler 





HERFRIED MÜNKLER/KARSTEN FISCHER 

Einleitung: Rhetoriken des Gemeinwohls 
und Probleme des Gemeinsinns 

Als politisch-soziale Leitbegriffe haben Gemeinwohl und Gemeinsinn eine lange Tradi-
tion, deren Semantiken bereits im ersten Band der Forschungsberichte der interdiszi-
plinären Arbeitsgruppe „Gemeinwohl und Gemeinsinn" an der Berlin-Brandenburgi-
schen Akademie der Wissenschaften behandelt worden sind.1 Im vorliegenden zweiten 
Band wird die ungebrochene Aktualität dieser Semantiken in sozialwissenschaftlicher 
Hinsicht untersucht, das heißt, es wird nach ihren Ausprägungen und Konsequenzen 
gefragt. Als Ausgangspunkt dient dabei die Beobachtung, daß es in pluralistischen De-
mokratien keine substantialistische Gemeinwohldefinition mehr geben kann, keine pri-
vilegierten Institutionen, die festlegen, was als Gemeinwohl zu gelten hat und was 
nicht. Vielmehr bringen verschiedene gesellschaftliche Akteure ihre Vorstellungen und 
Ansprüche in unterschiedlichen politischen Arenen zur Geltung, indem sie auf den To-
pos des allgemeinen Wohls Bezug nehmen. Unter diesen Bedingungen ergeben sich 
Fragen folgender Art: Welche Eigenarten kennzeichnen die Verwendung des Gemein-
wohlbegriffs durch Akteure in Politik und Wirtschaft, aber auch durch andere gesell-
schaftliche Interessengruppen und insbesondere durch journalistische Beobachter und 
Kommentatoren des politisch-gesellschaftlichen Geschehens? Gehorchen sie bestimm-
ten Regelmäßigkeiten? Welche Reaktionen zeitigen solche Gemeinwohlrhetoriken, und 
welche Perspektiven sozio-moralischer Orientierung bestehen angesichts strategisch-
instrumenteller Verwendungen? 

Diese Frageperspektive, mit der zwischen normativen Entwürfen möglicher Inhalte 
des Gemeinwohlideals und sozialwissenschaftlicher Analyse seiner Funktionen unter-
schieden wird, fokussiert einen doppelten Zusammenhang zwischen Gemeinwohlrheto-
rik und Gemeinsinnerwartung. Schon auf begrifflicher Ebene erscheint es angezeigt, 
Gemeinwohl und Gemeinsinn als aufeinander bezogene Konzepte zu verstehen: Ab-
strakt gefaßt, ist Gemeinwohl ein normativer Orientierungspunkt sozialen Handelns; 
Gemeinsinn wiederum ist die Bereitschaft der sozial Handelnden, sich an diesem nor-
mativen Ideal tatsächlich zu orientieren, seinen Anspruch auf soziale Verbindlichkeit in 
Verhalten und Handeln umzusetzen. Demnach haben wir es mit einem zirkulären Ver-

' Münkler/Bluhm 2001. 
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hältnis zu tun: Das normative Gemeinwohl ideal gibt an, wieviel und welche Form von 
Gemeinsinn in Anspruch genommen werden soll; umgekehrt ist aber das Vorhanden-
sein von Gemeinsinn die vorgängige Voraussetzung dafür, daß überhaupt die Bereit-
schaft zur Orientierung am Gemeinwohlideal besteht. Insoweit ist Gemeinsinn die mo-
tivationale Voraussetzung jedweder normativen Gemeinwohlorientierung2 und als 
solche eine fragile sozio-moralische Ressource.3 Wie Ernst-Wolfgang Böckenförde in 
einer mittlerweile berühmten Formel betont hat, kann ein freiheitlicher Staat sein Le-
benselixier, die freiwillige Sozialkonformität seiner Bürger, nicht selber mit politischen 
Mitteln garantieren und reproduzieren, will er nicht durch Gesinnungskontrolle an sei-
ner Freiheitlichkeit Schaden nehmen.4 Aber er kann und muß auf die gesellschaftlichen 
wie politischen Rahmenbedingungen Einfluß nehmen und diese so gestalten, daß die 
Reproduktion der sozio-moralischen Ressourcen, auf denen eine freiheitliche Gesell-
schaft beruht, zumindest wahrscheinlich ist. 

Doch trotz - oder gerade wegen? - dieser begrenzten politischen Einflußmöglichkeit 
auf die sozio-moralischen Ressourcen rekurriert politische Rhetorik in starkem Maße auf 
Gemeinwohlpostulate, so daß es in sozialwissenschaftlicher Perspektive nahe liegt, Be-
griff und Idee des Gemeinwohls nicht nur unter dem sozialphilosophischen Gesichtspunkt 
als normativ definitionsfahige Größe zu behandeln, sondern auch als einen offenbar in 
gesellschaftlichen Interessenkonflikten attraktiven, funktionalen Formelbegriff zu unter-
suchen, der als Problemindikator und Thematisierungsstrategie fungieren kann. Bereits im 
Spätmittelalter diente der Rekurs auf das Gemeinwohlideal sowohl zur Herrschafts/eg/ft'-
mation als auch zur Herrschafts/zm/taf/o«.· Konnte der Monarch die Hervorbringung öf-
fentlichen Nutzens für sich reklamieren, vermochte er damit seine Machtkonzentration zu 
sichern und zu verstärken. Konnten die Stände hingegen Mitspracherechte über den Inhalt 
des allgemeinen Nutzens durchsetzen, sicherte ihnen dies Einfluß wider die königliche 
Prärogative, und so bestand der politische Machtkampf zu einem erheblichen Teil im 
Streben nach semantischer Vorherrschaft in der Gemeinwohlrhetorik.5 Und unabhängig 
davon, ob sich nun König oder Stände als die berufenen Hüter des Gemeinwohls rekla-
mierten - wer seinen Herrschaftsanspruch mit Gemeinwohlsemantiken begründete, mußte 
sich anschließend auch daran messen lassen. Wer dauerhaft mit Gemeinwohlformeln 
Politik machen wollte, gewann dadurch sicherlich an Legitimation, aber er schränkte 
zugleich seine Möglichkeiten des Machtgebrauchs deutlich ein. 

2 Vgl. Parsons 1972, S. 22: „Loyalität ist die Bereitschaft, auf angemessen .gerechtfertigte' Appelle 
im Namen des Kollektivs oder des .öffentlichen' Interesses oder Bedarfs zu reagieren." Die von 
Karl W. Deutsch inspirierte Integrationsforschung spricht von sense of community, we-feeling, mu-
tual sympathy and loyalities, vgl. Deutsch 1957. Zum motivationalen Problem vgl. die auf einer 
empirischen Längsschnitt-Untersuchung zur Moralentwicklung von ca. 200 Kindern basierenden 
Überlegungen von Nunner-Winkler 1997, S. 375 ff. 

3 Vgl. Münkler/Fischer 1999 und ähnlich Meyer 1997, S. 317 sowie Münch 1995, S. 21, demzufolge 
soziale Integration in modernen Gesellschaften ein dynamischer Prozeß ist, der „in inflationäre und 
deflationäre Krisen geraten" kann. 

4 Böckenforde 1976, S. 60 f. Zum Versuch einer politisch gesteuerten Hervorbringung sozialer Ko-
häsion vgl. Fuchs 1999. 

5 Eberhard 1985; Eberhard 1993. 
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Die grundlegende Veränderung der sozialen Rahmenbedingungen und politischen 
Strukturen scheint hieran bis heute nichts entscheidendes geändert zu haben, dienen 
Gemeinwohlrhetoriken doch nach wie vor der Austragung von Interessenkonflikten, 
indem „die Erfüllung der eigenen Forderung zur systemerforderlichen Leistung" erklärt 
wird, wodurch das funktionalistische Argument den Vorteil der scheinbaren Stand-
punktlosigkeit für sich hat: „Man verlangt nichts ,für sich', sondern verweist auf die 
Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit der Förderung systemischer Funktionszusammen-
hänge zum Nutzen ,aller'. Damit ist ein zweiter Vorteil funktionalistischer Argumente 
klar: die Verallgemeinerbarkeit ihrer Anliegen. Wer in der Lage ist, die Erfüllung seines 
partikularistischen Interesses als systemisches Funktionserfordernis zu interpretieren, 
definiert alle anderen als Nutznießer der Erfüllung seines Interesses. [...] So werden aus 
Interessenkonflikten Interpretationskämpfe."6 Umgekehrt gilt: Wer auf Gemeinwohl-
rhetorik verzichtet, riskiert die rhetorische Abdrängung in Irrationalität. Verantwor-
tungslosigkeit, Selbstschädigung lauten dann die Etiketten politischer Rhetorik. 

Ein besonders prominentes Feld für Gemeinwohlrhetoriken bildet seit jeher die Dis-
kussion über Probleme und Gestaltungsbedingungen des Wohlfahrtsstaates, und so 
eröffnet Franz-Xaver Kaufmann den vorliegenden Band mit einer Darstellung der histo-
rischen Entwicklung der Sozialpolitik, die, wie er am Beispiel Lorenz von Steins nach-
weisen kann, zunächst als Problem der wissenschaftlichen Aufklärung eines problemati-
schen gesellschaftlichen Zustandes und der Empfehlung politischer Mittel zu seiner 
Behebung betrachtet wurde, so daß die Feststellung des Gemeinwohls zur wissenschaft-
lichen Aufgabe wurde - und damit naturgemäß auch zur politischen Herausforderung. 
In der Vervielfältigung der Solidaritätshorizonte sieht Kaufmann die Auflösung des 
herkömmlichen Zusammenhangs von Gemeinwohl und Gemeinsinn angelegt, weswe-
gen sozio-moralische Ressourcen nicht überflüssig, aber in hohem Maße kontextabhän-
gig würden, denn ihre Mobilisierung erfolge nunmehr notwendigerweise auf partikula-
ren Ebenen. 

Claus Offe eruiert in systematischer Hinsicht die Attraktivität des Themas Gemein-
wohl und Gemeinsinn und problematisiert mit der Frage, wessen Wohl das Gemeinwohl 
ist, die soziale Referenz des Gemeinwohlideals, woran sich die Fragen nach Planungs-
horizont und sachlichen Merkmalen gemeinwohlorientierten Handelns sowie schließ-
lich nach angemessenen Akteuren und Verfahren anschließen. Offe zufolge können 
institutionelle Verfahren normative Ressourcen oder Dispositionen jedoch nur evozie-
ren, wenn sie bereits als politische Tugenden bei den Akteuren angelegt sind. Folglich 
erscheint Gemeinwohlrhetorik als ein Eingeständnis politischer Akteure, daß die Mittel 
der legislativen Normbildung und der exekutivischen bzw. judikativen Norm-
Durchsetzung bzw. fiskalischen Anreizwirkung nicht ausreichen, sondern zusätzlicher 
Effekte bürgerschaftlichen Gemeinsinns bedürfen. Freilich, so Offe, müsse sich jeder, 
der Gemeinwohlrhetorik betreibe, ihrer immensen Mißbrauchsgefahr bis hin zur Demo-
kratiegefährdung bewußt sein. 

Aus systemtheoretischer Perspektive rekonstruiert Kai-Uwe Hellmann Gemeinsinn 
als eine Form von Systemvertrauen, das mit Bezug auf Politik zur Legitimation des 
Systems beiträgt. Insoweit fragt er nach Gemeinwohl- und Gemeinsinnrhetoriken sowie 

6 Vobruba 1992. S. 113 ff. 
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nach ihrem Zusammenhang. Die Gemeinwohlformel dient laut Hellmann einer negati-
ven Integration, deren Funktion vorrangig darin bestehe, möglichst keine Interessenlage 
zugunsten anderer gänzlich unberücksichtigt zu lassen. Dementsprechend würden Ge-
meinwohlrhetoriken zumeist bemüht, um eine Überflutung des politischen Systems mit 
zu vielen Einzelansprüchen zu verhindern, wie sich nicht zuletzt an ihrer Verwendung 
durch Bundeskanzler Schröder zeigen lasse. 

Renate Mayntz kontrastiert die systemtheoretische Herangehensweise von Talcott 
Parsons mit wohlfahrtsökonomischen Ansätzen zur Bestimmung des Gemeinwohls und 
kritisiert beide als eindimensional und wenig tragfahig. Dennoch seien weiterreichende 
und gehaltvollere Gemeinwohlbestimmungen möglich als eine substanzlose, rein pro-
zedurale Gemeinwohlermittlung, wenn systematisch zwischen Individualnutzen und 
Systemnutzen getrennt werde und nach Vermittlungsmöglichkeiten zwischen individu-
eller und systemischer Rationalität Ausschau gehalten werde. 

In ihrem 1965 in der Zeitschrift Mind veröffentlichten, weiterer Verbreitung werten 
und hier erstmals in deutscher Übersetzung von Waltraud Schelkle publizierten Beitrag 
erstellen W. G. Runciman und Amartya K. Sen eine innovative Verbindung zwischen 
der ökonomischen Spieltheorie, dem Kriterium der Pareto-Optimalität, dem Gerechtig-
keitskonzept von John Rawls (noch bevor es in der Theory of Justice ausgearbeitet wur-
de) und der Idee des allgemeinen Willens im Sinne von Jean-Jacques Rousseau. Mit 
dieser fürwahr interdisziplinären Verbindung von Wohlfahrtsökonomie und politischer 
Theorie entwickeln Runciman und Sen eine Theorie des Public Choice, die darauf ab-
zielt, die Begriffe Gemeinwohl beziehungsweise Gemeinwille im Sinne von Rousseaus 
volonte genirale innerhalb der durch das sogenannte Gefangenendilemma berühmt 
gewordenen Theorie nicht-kooperativer Spiele zu reformulieren und dies gerechtigkeits-
theoretisch auszudeuten. Danach erfüllt der Gemeinwille stets das Kriterium der Pareto-
Optimalität, demzufolge niemand mehr besser gestellt werden kann, ohne mindestens 
eine Person schlechter zu stellen. Dieses Gemeinwohlkonzept im pareto-optimalen 
Sinne der Allgemeinheit der Interessen verstehen Runciman und Sen gleichsam als 
Legitimitätsressource für Gerechtigkeitstheoreme, wenn sie darauf hinweisen, daß sich 
die Anwendung des Begriffes der sozialen Gerechtigkeit nicht auf Fälle beschränken 
lasse, die dem Gemeinwillen entsprechen, dafür aber bei Übereinstimmung von Gerech-
tigkeit und Gemeinwillen - und nur in diesem Fall - jegliche Zweideutigkeit im Hin-
blick auf die Interpretation von sozialer Gerechtigkeit ausgeschlossen sei. 

An die der Klärung grundbegrifflicher und theoretischer Probleme gewidmeten Bei-
träge anschließend, untersucht Klaus von Beyme zum Auftakt einer Reihe empirisch 
ausgerichteter Studien Gemeinwohlorientierung und Gemeinwohlrhetoriken bei Partei-
eliten und Interessengruppen. Dabei zeige sich, so von Beyme, daß die Neigung, das 
eigene Interesse mit dem Gemeinwohl zu identifizieren, umso stärker sei, je größer die 
potentielle Gruppe ist, für die ein Verband spricht. Dennoch sei ein rein instrumenteller 
Gebrauch von Gemeinwohlrhetorik angesichts sozialer Verwerfungen durch Europäisie-
rung und Globalisierung und die Gefährdungen in der Risikogesellschaft zurückgegangen 
zugunsten einer Konzentration auf Umweltverträglichkeit und Sozialverträglichkeit eige-
ner Forderungen, zumal jegliche Gemeinwohlrhetorik auf ihren Benutzer zurückwirke. 
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Friedhelm Neidhardt untersucht Gemeinwohlrhetoriken in Pressekommentaren. Allge-
mein attraktiv ist der Gemeinwohltopos, so Neidhardt, weil er die verallgemeinerungsfa-
higste moralische Position darstelle, die sich vor Massenpublikum vertreten lasse, auch 
wenn es eine offensichtlich allgemeine Überzeugung sei, daß sich das Gemeinwohl-
prinzip nicht universalisieren lasse, sondern notwendig partikular bleiben müsse. Das in 
den untersuchten Pressekommentaren herrschende Gemeinwohl-Konstrukt lanciere ein 
Selbstinteresse an Gemeinsinn, wodurch die moralische Zumutung, sich gemeinwohl-
dienlich zu verhalten, ermäßigt werde. Gleichwohl bedeute seine rhetorische Instrumen-
talisierung nicht die völlige Leere des Gemeinwohlkonzeptes, da es mit einer Regelmä-
ßigkeit in semantischen Kontexten auftauche, die ihm, insbesondere mit Rekurs auf 
Gemeinsinnpostulate, ein Profil gäben, das seine Einsatzmöglichkeiten beschränke. 
Obendrein erzeugten öffentliche Gemeinwohlannoncen einen sozialen Bindungseffekt, 
der sie riskant mache. 

Anhand der diskursiven Positionen ärztlicher Berufsverbände analysieren Michael 
Meuser und Ronald Hitzler, wie sich der Gemeinwohltopos im Streit um die Gesund-
heitsreform als geradezu unvermeidliches rhetorisches Instrument der politischen Aus-
einandersetzung und als symbolische Ressource im Kampf um Dominanz erwiesen hat. 
Hierin zeigt sich, in welchem Maße auch die medizinische Profession öffentlich um 
Akzeptanz ringt, und das bestätigt abermals die eingangs angesprochene öffentliche 
Bedeutung von Gemeinwohlrhetoriken, die in modernen Gesellschaften ebenso anzu-
treffen ist wie in denen der Frühen Neuzeit und des Mittelalters, nur daß sich der Ort 
der politischen Verfugung darüber und die Modi der öffentlichen Kommunizierung des 
Gemeinwohls verändert haben. 

Herbert Sukopp bestätigt den Befund Neidhardts, daß der Gemeinwohltopos in 
Deutschland eine etatistische Tradition habe, wenn er betont, daß die öffentlichkeits-
wirksame Bezeichnung freiwillige Selbstverpflichtung für wirtschaftliche Maßnahmen 
im Bereich der Umweltpolitik ungenau sei, weil die Erwartung einer staatlichen Rege-
lung häufig eine Voraussetzung für den Abschluß von Selbstverpflichtungen sei. Des-
wegen sei ein vorsichtiger Umgang mit Selbstverpflichtungen anzuraten. Auch Norbert 
Weber weist anhand der Gemeinwohldiskussion in der Forstwirtschaft eine staatsbezo-
gene Definition des Gemeinwohls nach, derer unbenommen die Interessenverbände wie 
auch die Umweltverbände versuchen, die Akzeptanz ihrer Forderungen durch Gemein-
wohlrhetorik zu erhöhen. 

Wie mit Gemeinwohlrhetorik strategisches Marketing betrieben werden kann, analy-
siert Franz Liebl. Hierbei zeigt sich laut Liebl, daß im Zuge der zunehmenden funktio-
nalen und qualitätsmäßigen Angleichung von Produkten dadurch eine gewünschte Dif-
ferenzierung im Wettbewerb zu erzielen war, daß eine Assoziation mit Gemeinwohl 
und ethischem Verhalten hergestellt wurde. Als Eckpfeiler der Marketingstrategie kön-
ne ein solches Gemeinwohlimage jedoch nur dienen, wenn es durch interne Konsistenz 
zum bisherigen Verhalten des Unternehmens und externe Konsistenz zu den Vorstel-
lungen der Konsumenten ein Mindestmaß an wahrnehmbarer Authentizität aufweise. 
Die bereits erwähnte Selbstbindung von Gemeinwohlrhetoriken ist somit auch im Feld 
von Marketing und Werbung zu konstatieren. 
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Die beiden abschließenden Beiträge fragen nach Perspektiven des Gemeinsinns und 
der Gemeinwohlermittlung. Eckart Pankoke analysiert, welcher Stellenwert einem 
Gemeinsinn, wie er sich etwa in ehrenamtlichem Engagement zeigt, im sogenannten 
Dritten Sektor zukommt. Dabei kommt er zu dem positiven Ergebnis, daß das Interesse 
an einer eher passiv mitlaufenden Mitgliedschaft in einem Großverband zwar rückläu-
fig sei, die Bereitschaft zu aktivem Engagement jedoch durchaus steige, wenn enga-
gierter Gemeinsinn in der durch den europäischen Integrationsprozeß beförderten, 
sozialen Aktivität von Netzwerken und Lernprozessen seine gesellschaftliche Form 
finden könne. Angesichts der Fragilität und Geiahrdung sozialer Aktivität wie bürger-
schaftlichen Engagements sei dies durch entsprechende institutionelle Regelungen zu 
befördern. 

Birger Priddat schließlich diskutiert eGovernment und eDemocracy, also internetge-
stützte Formen der öffentlichen Verwaltung und bürgerschaftlichen Partizipation, als 
eine neue Dimension der Gemeinwohlermittlung in der Politik, die die Chance neuer 
Beziehungen zwischen Staat, Politik und Bürgern biete, indem sie an die Stelle einer 
starren und sterilen Debatte über das Gemeinwohl den interaktiven und gemeinsinnför-
derlichen Diskurs über plurale, lokale Gemeinwohlgüter setze. Da freilich die Gefahr 
bestehe, daß dabei das Allgemeinheitsmoment verloren gehe, bleibe der Staat als ge-
meinwohlverpflichtete Institution in der Pflicht. 

Fragt man zusammenfassend nach übereinstimmenden Verwendungsweisen des Ge-
meinwohlbegriffs durch Akteure in gesellschaftlichen Funktionssystemen, so fallen vier 
Merkmale auf. 

Erstens zeigen vor allem die Untersuchungen unterschiedlicher Gemeinwohlrhetori-
ken durch von Beyme, Neidhardt sowie Meuser und Hitzler, daß der Topos des allge-
meinen Wohls und damit eng verwandter Substitutsbegriffe ein für verschiedene gesell-
schaftliche Interessengruppen gleichermaßen attraktives und nur jeweils unwesentlich 
variiertes Strategem ist, um in Interessenkonflikten die eigene Position zu legitimieren. 
Auch wenn zweitens vor allem die Beiträge von Neidhardt, Sukopp, Weber und Priddat 
zeigen, daß die etatistische Tradition des Gemeinwohltopos in Deutschland ungebro-
chen ist, hängt die Attraktivität des Begriffs als Instrument der politischen Sprache doch 
offenbar damit zusammen, daß drittens Gemeinwohlrhetoriken ein Bezug auf Öffent-
lichkeit im Sinne eines Publikums der „Gemeinwohlselbstdeklaration"7 inhärent ist, 
durch welche politische Gemeinschaften sich ihrer selbst versichern, wie die Untersu-
chungen von Neidhardt und Meuser und Hitzler belegen. Dies bedingt wiederum vier-
tens die durch von Beyme, Neidhardt und Liebl nachgewiesene Selbstbindungswirkung 
von Gemeinwohlrhetoriken.8 Demnach ist Gemeinwohl zwar ein funktionaler Formel-
begriff zur Durchsetzung von Partialinteressen im politischen Streit wie im wirtschaftli-
chen Wettbewerb. Doch infolge ihrer offensichtlich unvermeidlichen Inanspruchnahme 
in diesem Kampf um semantische Vorherrschaft transzendieren Gemeinwohlrhetoriken 
auch die Eigeninteressen, die zu ihrer Verwendung motiviert haben. Denn wer sich auf 
das allgemeine Wohl beruft, muß öffentlich angeben können, in welcher Hinsicht sein 

7 Ebd. 
8 Münkler 2001 . 
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Verhalten dieser Norm genügt, und im Rahmen dieser Selbstbindungswirkung erzwingt 
eine strategisch intendierte Gemeinwohlrhetorik eine tatsächliche Gemeinwohlorientie-
rung. Insoweit sind öffentliche Gemeinwohlrhetoriken durchaus als positive Alternative 
zum Hinterzimmmer-Lobbyismus zu sehen und verdienten, zumal im Rückblick auf die 
Neokorporatismus-Debatte,9 eine fortgesetzte politikwissenschaftliche Aufmerksamkeit. 

Offensichtlich ergeben sich aus strategisch-instrumentellen Inanspruchnahmen sozio-
moralischer Orientierung durchaus Perspektiven für die fragile Ressource „Gemein-
sinn", die zurecht „zu den wichtigsten Wesensmerkmalen der Zivilgesellschaft" gezählt 
wird.10 Zwar wird man in Rechnung stellen müssen, daß unglaubwürdige Gemeinwohl-
rhetoriken - wie eine überbordende Frequentierung von Moralkommunikation - sozio-
moralisch destruktive Wirkungen zu zeitigen vermögen.11 Auch sollte man nicht den, 
wie die Beiträge von Kaufmann und Neidhardt herausstellen, partikularen Charakter des 
Gemeinwohltopos verkennen und ihn ohne Rücksicht auf mögliche Erosionen der so-
zio-moralischen Ressource des Gemeinsinns bis hin zur Figur eines „Weltgemein-
wohls" universalisieren.12 Doch „solange plausibel zu machen ist, daß praktizierter 
Gemeinsinn und Verantwortungsbereitschaft sich in einer zwar ex ante nicht kalkulier-
baren, ex post aber durchaus dementsprechend denkbaren Weise ,lohnt', man mit den 
Systewproblemen also auch die jeweils eigenen mittelbar bearbeitet und die Opfer zu-
mindest im erträglichen Rahmen bleiben", vermag sich - das Ausbleiben anhaltender 
Wachstumskrisen vorausgesetzt - der Bestand eines korporatistischen Steuerungssy-
stems erfahrungsgemäß von den positiven Erfahrungen zu nähren, die es laufend er-
zeugt.13 Dies spricht für das mit den Überlegungen von Runciman und Sen kompatible 
Argument von Hellmann, daß es sich bei der Gemeinwohlformel wie auch bei der Rede 
von Gemeinsinn, sinnvollerweise um eine Art von negativer Integration handelt, deren 
Funktion vorrangig darin besteht, möglichst keine Interessenlage zugunsten anderer 
gänzlich unberücksichtigt zu lassen und dadurch Systemvertrauen zu sichern. Dieser 
Ansatz ist nicht zuletzt mit Blick auf die aktuelle sozialpolitische Diskussion relevant, 
in der einerseits mit der von Runciman und Sen auf den Gemeinwohltopos bezogenen 
Idee sozialer Gerechtigkeit argumentiert und andererseits reklamiert wird, der Wohl-
fahrtsstaat minimiere die sozio-moralischen Qualitäten seiner zunehmend parasitären 
und leistungsunwilligen Bürger.14 Angesichts der Relevanz des Gemeinwohltopos und 
der Gemeinsinnproblematik für diesen Problemkreis schließt sich hier der mit den Dar-
legungen von Kaufmann eröffnete Kreis der Untersuchung. 

9 Vgl. von Alemann/Heinze 1981; von Beyme 1984; Streeck 1999. 
10 Anheier/Priller/Zimmer 2000, S. 87. 
'1 Vgl. zu diesem Effekt Fischer 2000 und Münkler/Fischer/Bluhm 2000. 
12 Vgl. Münch 1993, S. 184, der betont: „Der Aufbau universalistischer Solidaritäten erfolgt auf 

Kosten der Intimität gewachsener Solidargemeinschaften". 
13 Offe 1984, S. 248. 
14 Vgl. zu diesem Problem von Alemann/Heinze/Wehrhöfer 1999 sowie Heinze/Olk 2001. 
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FRANZ-XAVER KAUFMANN 

Sozialpolitik zwischen Gemeinwohl und Solidarität 

Das Forschungsprojekt „Gemeinwohl und Gemeinsinn" der Berlin-Brandenburgischen 
Akademie der Wissenschaften nimmt klassische Begriffe der politischen Theorie auf, 
um sie für neue Fragestellungen fruchtbar zu machen, wie sie vor allem aus der Per-
spektive des amerikanischen Kommunitarismus aufgeworfen worden sind. Den Kontext 
bildet ein verbreitetes Unbehagen über mutmaßliche Auswirkungen von zumeist unter 
dem Begriff der Globalisierung zusammengefallen Phänomenen, unter denen die wei-
testgehende Entgrenzung und technische Beschleunigung des Wirtschaftsverkehrs und 
das Zusammenwachsen bisher getrennter Finanzmärkte zu einem tendenziell weltwei-
ten, ausschließlich geldvermittelten Regelungszusammenhang zunächst wohl die fol-
genreichsten sind. Auf der Ebene des öffentlichen Bewußtseins fallt der Einflußgewinn 
eines von den Vereinigten Staaten ausgehenden individualistischen Paradigmas der 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften sowie die Infragestellung des bisherigen natio-
nalstaatlich verfaßten Gesellschaftsbewußtseins durch die Vorstellung einheitlicher 
Weltzusammenhänge ins Gewicht. Diese kritische Bewußtseinslage ähnelt in vielem 
derjenigen um die Mitte des 19. Jahrhunderts, als die Wucht von Industrialisierung und 
Verstädterung die bisher dominierenden ländlichen Lebens- und Wirtschaftsformen 
verdrängte und die herkömmlichen Sorgeverbände in Frage stellte. Die Defizite der 
neuen Vergesellschaftungsform wurden damals unter der Semantik des Sozialen the-
matisiert, und so entstand - zuerst im deutschen Sprachraum - der Begriff der Sozial-
politik zur Kennzeichnung der Vorschläge, die dem Staate als Reaktion auf die Desor-
ganisierung der hergebrachten Lebenszusammenhänge von sozialwissenschaftlicher 
Seite nahegelegt wurden. Ein vergleichbarer Diskurs entstand in Frankreich unter dem 
Signum der ,solidarite' 

Der folgende Beitrag geht von dieser Analogie der Situationen aus. Auch heute er-
scheinen gewachsene politische und soziale Zusammenhänge durch neue technische 
und ökonomische Entwicklungen bedroht. Und wiederum werden sozialmoralische 
Postulate wie,Gemeinwohl' und,Gemeinsinn' bemüht, um Gegengewichte zu schaffen. 
Der Beitrag hat demzufolge zwei Teile: Er beginnt mit einem historischen Rückblick 
auf die sozialwissenschaftliche Verarbeitung der Umbruchsituation um die Mitte des 
19. Jahrhunderts und verweist auf einige tragende Ideen der daraus entstehenden Sozi-
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alpolitik, sowie deren Wandel. Dabei soll deutlich werden, daß die nationalistisch inspi-
rierten gesellschafitsintegrativen Intentionen von Sozialpolitik bereits auf einer reduk-
tionistischen Problembestimmung beruhen, die den zuerst von Hegel auf den Begriff 
gebrachten strukturellen Differenzierungen des umfassenden Sozialzusammenhangs als 
,Staat', bürgerliche Gesellschaft' und ,Familie' nicht gerecht werden. Luhmann hat 
diese Einsicht zu Ende gedacht, aber gleichzeitig die Funktion sozialmoralischer Res-
sourcen ungebührlich minimiert. Seine Theorie ist eine Gesellschaftstheorie, jedoch 
keine Theorie des Sozialen. Im zweiten Teil wird deshalb die gegenwärtige Renaissance 
des sozialmoralischen Denkens ernst genommen, jedoch gleichzeitig der dabei meist 
implizierte direkte Zusammenhang zwischen der Regeneration sozialmoralischer Res-
sourcen (,Gemeinsinn') und der Orientierung gesellschaftlicher Zusammenhänge 
(,Gemeinwohl') problematisiert. Das herkömmliche politische Denken ist der im Zuge 
der Globalisierung zu beobachtenden Vervielfältigung der Solidaritätshorizonte nicht 
gewachsen. Als analytisches Konzept zum besseren Verständnis dieser Problematik 
wird anstelle des unterkomplexen Gemeinschaftskonzeptes ein Konzept von Solidarität 
als spezifischem Modus der Handlungskoordination vorgeschlagen, das sich unter-
schiedlich fur traditional bestimmte und fur typisch moderne Sozialzusammenhänge 
auslegen läßt. 

1. Soziale Frage und Sozialpolitik als Interpretationsrahmen der 
Krisenbewältigung im Zuge der Industrialisierung 

Denkmuster der Politikwissenschaft lassen sich bis zur Polis-Philosophie der alten 
Griechen zurückverfolgen. Die politische Philosophie der frühen Neuzeit basierte auf 
dem aristotelischen Verständnis einer politisch verfaßten Gesellschaft, welches sich 
dem aufkommenden nationalstaatlichen Denken als durchaus kongenial erwies. Dieses 
Politikmodell bildet auch den Kontext für den zeitgenössischen Diskurs eines struktu-
rellen Zusammenhangs von Gemeinwohl und Gemeinsinn.1 Die Sozialwissenschaften 
dagegen sind erst im Rahmen der Auseinandersetzung mit dem großen Umbruch ent-
standen, der in knappster Form durch die kulturellen Transformationen der Aufklärung, 
die ökonomisch-technischen Transformationen von Freihandel und Industrialisierung 
sowie die politischen Transformationen von Konstitutionalismus und Demokratisierung 
zu kennzeichnen ist. Die Sprengung des durch die statischen Momente des Bodens und 
der Tradition geprägten ,Ancien Regime' und der Aufbruch in ein historisches', d.h. 
durch Krise und Wandel gekennzeichnetes Zeitalter rief nach neuen, komplexeren In-
terpretationsmustern menschlichen Zusammenlebens, die sich im französischen und 
deutschen Sprachraum mit dem Aufkommen des Wortes ,Sozial' verbanden.2 

1 Vgl. Münkler/Fischer 1999, S. 241 ff. 
2 Für Frankreich vgl. Donzelot 1984; für Deutschland Pankoke 1970. Die Ausführungen in Ab-

schnitt 1 beruhen auf einer umfangreicheren begriffsgeschichtlichen Studie, vgl. Kaufmann 2001. 
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1.1 Soziale Politik als Vermittlung zwischen,Staat' und 
,Bürgerlicher Gesellschaft' 

Die Semantik des Sozialen im Unterschied zum Politischen reflektiert den Prozeß einer 
Differenzierung und Verselbständigung unterschiedlicher Lebensbereiche, den als erster 
Hegel auf die begrifflichen Unterscheidungen von .Staat', bürgerlicher Gesellschaft' und 
,Familie' gebracht hat. Während im angelsächsischen Raum bis in jüngste Zeit ein aristo-
telisches Verständnis von Gesellschaft als politisch konstituierter Einheit vorherrschte,3 

und auch in Frankreich Rousseaus Idee des Gesellschaftsvertrages den Unterschied zwi-
schen dem Politischen und dem Sozialen zunächst noch latent hielt, hat Hegel die millenä-
re Vorstellung einer durch politische Herrschaft konstituierten gesellschaftlichen Einheit 
in die Differenz von Staat, bürgerlicher Gesellschaft und Familie aufgelöst. Dies stellte 
den Anfang einer Theorie funktionaler Differenzierung moderner Gesellschaften dar, 
welche insbesondere durch Talcott Parsons und Niklas Luhmann zu einem der bedeutend-
sten Paradigmen moderner Gesellschaftstheorie geworden ist. 

Nicht nur in der englischen und französischen Aufklärung, auch in Deutschland hatte 
sich im Gefolge von Kant und Fichte eine stark individualistische Auffassung von Poli-
tik und Wirtschaft durchgesetzt. Dem gegenüber finden wir bei Hegel die gesellschafts-
theoretischen Grundlage ftir das, was später unter dem Namen Sozialpolitik' seinen 
Begriff fand. Die menschliche Sittlichkeit äußert sich im Staate nach Hegel als freie 
Bejahung einer die Freiheit auch der Mitmenschen sichernden Rechtsordnung und fin-
det in der Familie die sittliche Bedingung ihrer Entfaltung. In der bürgerlichen Gesell-
schaft dagegen äußert sie sich als ungebundener Wille zur Befriedigung von Bedürfnis-
sen. Dieser Wille verwirklicht sich als Arbeit, die unter den Bedingungen der 
bürgerlichen Gesellschaft vornehmlich zur Arbeit für die Befriedigung der Bedürfnisse 
anderer als Bedingung der Befriedigung eigener Bedürfnisse wird. Im Unterschied zur 
ökonomischen Theorie der Briten konzeptualisierte Hegel somit die ökonomischen 
Verhältnisse nicht als durch Marktpreise vermittelte Tauschprozesse, sondern als mora-
lisches Verhältnis zwischen Individuen. Allerdings insistierte Hegel auf dem ,negativen' 
Charakter dieser Moralität. Die Willkür als Handlungsprinzip in der bürgerlichen Ge-
sellschaft ist zwar Ausdruck menschlicher Freiheit, sie steht jedoch gleichzeitig in 
Spannung zu den sittlichen Prinzipien des Staates und der Familie. Die Bedürfnisse des 
Wirtschaftsbürgers fuhren nicht für sich allein zu einem „System der Bedürfnisse", wie 
es die bürgerliche Gesellschaft darstellt. Vielmehr wird die wechselseitige Vorteilhaf-
tigkeit der „Vermittelung des Bedürfnisses" erst durch die Gewährleistung des Privatei-
gentums und die Rechtssicherheit der Vertragsverhältnisse, also durch Leistungen des 
Staates hergestellt, dessen Konstitution als Verfassungsstaat Hegel als die geschichtli-
che Verwirklichung der Vernunft begriff.4 Das Individuum wird somit in der Hegel-

3 Erst der in Auseinandersetzung mit der postsozialistischen Situation in Osteuropa entstandene 
Diskurs über .Civil Society' schärft auch im angelsächsischen Raum den Sinn für die Differenz 
zwischen dem Politischen und dem Sozialen. Einen Überblick über die internationale Diskussion 
gibt Berger 1997. 

4 Vgl. Siep 1992. 
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sehen Gesellschaftstheorie im doppelten Sinne zum Bürger: als Citoyen im Staate und 
als Bourgeois in der bürgerlichen Gesellschaft. 

Hegel betonte die „Zufälligkeit und Willkür" der Verhältnisse in der bürgerlichen 
Gesellschaft. Diese sei kein Naturzustand, sondern das Ergebnis der eigennützigen In-
teressenverfolgung willkürlich handelnder Individuen. Im Unterschied zu den grund-
sätzlich gleichen Bürgerrechten im Verfassungsstaat resultiert in der bürgerlichen Ge-
sellschaft aus der „Ungleichheit der Geschicklichkeit, des Vermögens und selbst der 
intellektuellen und moralischen Bildung" der Individuen eine „in der Idee enthaltene 
[...] Ungleichheit der Menschen", und dieser „die Forderung der Gleichheit entgegen-
setzen, gehört dem leeren Verstände an [...]."5 Die soziale Ungleichheit der Personen ist 
somit für Hegel ein konstitutives Moment der bürgerlichen Gesellschaft. Es ist Aufgabe 
des Staates, für das erforderliche Maß an Gleichheit zu sorgen, das jedoch bei Hegel 
nicht näher bestimmt wird. 

Die Hegeische Gesellschaftsdiagnose wurde in der Folge von Karl Marx und Lorenz 
von Stein in klassentheoretischer Perspektive aufgenommen und mit den Diagnosen der 
Frühsozialisten auf unterschiedliche Weise verknüpft. Für die Geschichte der Sozialpo-
litik und die Entstehung des Sozialstaatsgedankens wurde Lorenz von Stein maßgeblich, 
der bereits als Konsequenz seiner Auseinandersetzung mit den sozialistischen und 
kommunistischen Strömungen in Frankreich die Forderung nach einem ,Königtum der 
sozialen Reform' erhoben hatte, das den Klassengegensatz im Sinne eines produktiven 
Kompromisses überwinden könne. Aufgabe des Staates sei es, einerseits die Eigentums-
rechte für die besitzende Klasse zu gewährleisten und andererseits die Emanzipation der 
arbeitenden Klasse durch eine das Bildungswesen einschließende ,soziale Verwaltung' 
direkt, und durch die Ermöglichung freier Assoziation im Sinne einer ,sozialen Bewe-
gung' indirekt zu fördern.6 Es ist also der Staat, der durch eine „Politik der sozialen 
Reform" die Antagonismen der bürgerlichen Gesellschaft in produktive Bahnen zu 
lenken vermag. 

1.2 Das ,Soziale' als Postulat der Überwindung einer Defiziterfahrung 

Die „Lehre von der Gesellschaft" wurde zum zentralen Thema der entstehenden Sozial-
wissenschaften, wobei es ein Charakteristikum der deutschen Tradition gewesen ist, ,Ge-
sellschaft' im Unterschied zum Staate als intermediären Bereich zu bestimmen, hierunter 
also vor allem Korporationen, freie Assoziationen, Stände, soziale Klassen und ähnliche 
Formationen ,zwischen' Individuum und Staat zu verstehen.7 Diese Auffassung entwik-
kelte sich in Kritik an den französischen Verhältnissen, wo im Zuge der Revolution alle 
intermediären Instanzen zwischen Zentralstaat und Individuum, also z.B. auch Gewerk-
schaften, für illegal erklärt worden waren, was aus deutscher Sicht als schrankenloser 
Individualismus erschien. In mancherlei Hinsicht liest sich die heutige Kritik der sog. 

5 Hegel 1955, §200. 
6 Stein 1850, Bd. 3. 
7 Eine vorzügliche, kommentierte Textsammlung bietet Pankoke 1991. 
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Kommunitaristen8 am amerikanischen Individualismus wie eine Reprise der deutschen 
Diskussion um die Mitte des 19. Jahrhunderts. 

Allein die deutsche Sprache kennt die semantische Unterscheidung von 
gesellschaftlich' und ,sozial'. Die beiden Bezeichnungen haben sich zwar nicht in einer 
begrifflichen Differenz verfestigt, doch wurde gesellschaftlich' zumeist deskriptiv mit 
den immer weiträumigeren und anonymeren Beziehungsnetzen assoziiert, während 
,sozial' eher die moralischen Aspekte menschlichen Zusammenlebens abdeckte.9 Die 
Unterscheidung zwischen politisch' und ,sozial' entwickelte sich im Vormärz, vor 
allem aber unter dem Eindruck des Scheiterns der Zweiten Republik in Frankreich 
(1848). Die Verweigerung des von den Sozialisten geforderten ,Rechtes auf Arbeit' und 
die blutige Unterdrückung der auf die Schließung der ,Ateliers Nationaux' folgenden 
Arbeiteraufstände ließen erstmals den Konflikt innerhalb des demokratischen Staates, 
also unter den ,Citoyens' aufbrechen. Nun wurde deutlich, daß die Erlangung der politi-
schen Rechte noch keine Verbesserung der sozialen Lage für die Arbeiter mit sich 
brachte. So formulierte schon 1845 noch unter den Bedingungen des Zensuswahlrechts 
der aus Deutschland exilierte Handwerker Karl Grün: „Was gibt die Konstitution dem 
Volke? Rechte, aber kein Brot, keine Arbeit, keine Erziehung. Rechte sind Steine, und 
diese Steine erhalten nicht einmal alle; wer im niedrigsten Falle keine 20 Gulden Steu-
ern bezahlt, wer also nicht schon Brot hat, erhält nicht einmal die Steine des Rechts."10 

Das Problem wurde also nicht im Staate, sondern in den Wirkungszusammenhän-
gen der bürgerlichen Gesellschaft lokalisiert und als Soziale Frage bezeichnet. Dies 
war der aus dem Französischen (,question sociale') übernommene Name für die Fol-
geprobleme einer Auflösung der feudalen Ordnung: Pauperismus, Landflucht, Ver-
städterung, sowie das Elend der Frühindustrialisierung. Nur Karl Marx und Lorenz 
von Stein haben allerdings die Tragweite dieser gesellschaftlichen' Veränderungen 
als dynamischen Prozeß eines potentiell destruktiven Klassenkampfes auf den Begriff 
gebracht. Recht verbreitet war dagegen die Vorstellung, daß es nur durch aufgeklär-
te' staatliche Eingriffe zu einer Verbesserung der sozialen Verhältnisse bzw. einer 
,Lösung der sozialen Frage' kommen könne. Die hierzu erforderliche sozialwissen-
schaftliche Aufklärung wurde in Deutschland ab ca. 1848 als Aufgabe von Sozialpoli-
tik bezeichnet: 

„Der Inbegriff der Verhältnisse, nach welchen in einem Volke die Vorzüge der Geburt, des 
Besitzes und der Einsicht, so wie das auf diesen Vorzügen beruhende Ansehen verteilt ist, 
heißt die Gesellschaft. Bis zum Beginn des laufenden Jahrhunderts hatte man diese Verhält-
nisse nie zum Gegenstande der wissenschaftlichen Betrachtung gemacht. Seitdem die Wissen-
schaft sich dieses Gegenstandes einmal bemächtigt, kann sie ihn nie wieder aufgeben. Wir le-
ben als Bürger zweier Welten, des Staates und der Gesellschaft. Das Verhältnis dieser beiden 

8 Hierbei handelt es sich um eine in sich keineswegs homogene Bewegung; vgl. als Überblicke 
Zahlmann 1992; Brumlik/Brunkhorst 1993; Honneth 1993. 

9 In dieser Funktion wurde das zu unspezifische ,sozial' in der Folge durch andere Begriffe abgelöst, 
insbesondere durch gemeinschaftlich' und solidarisch' in ihrer substantivierten Form. Siehe dazu 
Abschnitt 2. 

10 Grün 1974, S. 19. 
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Welten zu einander zu bestimmen, wird in alle Zukunft eine Hauptaufgabe der politischen For-
schung sein. Es kann in Zukunft keine andere Politik geben als Sozialpolitik." 

Sozialpolitik wurde hier als eine gesellschaftsgestaltende Politik begründende Sozial-
wissenschaft verstanden, welche ihren Ausgangspunkt von einem Studium der sozialen 
Verhältnisse unter dem Gesichtspunkt ihrer verfestigten Verteilungsmuster nimmt. 

Worin aber bestand ,das Soziale' dieser Politik? Der Begriff hatte keinen eindeutigen 
Inhalt, setzte sich aber kritisch von einer ausschließlich nach den Prinzipien des Indivi-
dualismus gestalteten .Gesellschaft' ab, wobei bald die Erinnerung an geruhsamere und 
fürsorglichere Umstände der ständisch-feudalen Ordnung, bald die Antizipation einer 
besseren zukünftigen Gesellschaft den Horizont der Kritik bildeten. Das Soziale wurde 
zunächst ex negativo bestimmt, es ist das, was einer voll individualisierten Gesellschaft 
im Sinne des Programms der französischen Revolutionsverfassung fehlt}2 Deutlich 
unterschieden sich die politisch-ideologischen Positionen hinsichtlich der Lösungsvor-
schläge der ,Sozialen Frage': Die Konservativen versprachen sich eine Lösung von der 
Wiederherstellung ständischer Einordnungen und eines traditionellen Ethos; die Libe-
ralen stellten eine Lösung durch den Fortschritt der Industrialisierung und eine verbrei-
tete Eigentumsbildung in Aussicht; die radikalen Sozialisten versprachen sich eine Lö-
sung von der Aufhebung des Privateigentums und der daraus folgenden Gleichheit; die 
Sozialreformer schließlich setzten auf die Selbstorganisation der Arbeiter und auf staat-
liche Maßnahmen zu deren Schutz und Förderung. 

Betrachten wir diese erste Entwicklungsphase des Begriffs Sozialpolitik in der Per-
spektive von Gemeinwohl und Gemeinsinn, so fällt das Fehlen moralischer Appelle 
oder solidaritätsorientierter Argumentationen auf. Sozialpolitik wurde im wesentlichen 
als Problem der wissenschaftlichen Aufklärung eines problematischen gesellschaftli-
chen Zustandes und der Empfehlung politischer Mittel zu seiner Behebung betrachtet. 
Lorenz von Stein z.B. setzte nicht auf Gemeinsinn, sondern auf Einsicht in die wechsel-
seitige Abhängigkeit von Kapital und Arbeit und auf staatliche Vermittlung. Im Sinne 
der Gemeinwohlrhetorik erscheint hier die Feststellung des Gemeinwohls als wissen-
schaftliche Aufgabe, und die Gemeinwohlorientierung wird als dem Staate implizit im 
Sinne des Hegeischen Begriffs vorausgesetzt. Zugleich wird für den Bereich der bür-
gerlichen Gesellschaft die Verfolgung des Eigeninteresses nicht in Frage gestellt, dem 
.Bourgeois' also kein ,Gemeinsinn' abverlangt. Das „moderne Trennungsdenken" 
(Pankoke) löste mit der Leitvorstellung der Polis auch den Zusammenhang zwischen 
Gemeinsinn und Gemeinwohl auf. 

Natürlich implizierte die Diagnose einer »sozialen Frage' auch moralische Gesichts-
punkte, aber diese wurden kaum explizit gemacht. Nahezu allgemein war die Einschät-
zung, daß die gesellschaftlichen Zustände des Pauperismus und der Frühindustrialisie-
rung unerträglich seien, und dies verdient immerhin Beachtung, wenn wir an die 
Verhältnisse in großen Teilen der Dritten Welt und selbst in den Vereinigten Staaten 
denken. Die Verelendung der Unterschichten fand in Europa keine Legitimation, son-
dern fortgesetzte Kritik und vielfach engagierte Hilfe. Wir dürfen hier die Wirksamkeit 

" Meyer 1864, S. 319. 
12 In diesem Sinne auch Donzelot 1984. 
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eines Ethos annehmen, das sowohl von den Traditionen des Christentums als auch vom 
Humanismus der Aufklärung geformt worden war. Sowohl religiöse Bewegungen als 
auch individuelle ,moralische Unternehmer' nahmen sich schon vor der Politik der Nöte 
der Unterschichten an.13 Eduard Heimann führte die Überwindbarkeit des Klassen-
kampfes auf dieses dem Bürgertum und der Arbeiterschaft gemeinsame Ethos zurück, 
dem die ,soziale Idee' entsprang, welche sich in der ,sozialen Bewegung' Ausdruck 
verschaffte. Indem die sozialistische Arbeiterbewegung als Speerspitze der sozialen 
Bewegung die kapitalistische Ordnung bedrohte, ermöglichte sie Soz/a/politik, welche, 
indem sie der sozialen Forderung nachgibt, den Kapitalismus stückweise abbaut und 
dadurch seinen jeweils verbleibenden Rest rettet. Die Pointe dieser Argumentation ist 
jedoch: Die soziale Idee motiviert zwar die Kritik an den herrschenden Zuständen und 
die Suche nach sozialen Reformen, diese vermögen sich jedoch nur insoweit durch-
zusetzen, als sie sich auch als wirtschaftlich zweckmäßig, „produktionspolitisch not-
wendig" erweisen.14 Während somit der ältere Diskurs Sozialpolitik auf den Staat als 
handelnden Akteur bezog, sah Heimann unter den Bedingungen der Weimarer Zeit15 

Sozialpolitik als unmittelbares Ergebnis der Arbeiterbewegung. Dem Staate wies Hei-
mann nur eine instrumenteile Rolle zu, worin er dem Marxschen Denkschema folgte. 

1.3 Sozialpolitik als nationales und ethisches Postulat 

Mit dieser nüchternen, die Eigengesetzlichkeiten der kapitalistischen Marktwirtschaft 
und die Interessen der an ihr Beteiligten ernst nehmenden Perspektive in der Formulie-
rungsphase von Sozialwissenschaft und Sozialpolitik kontrastiert das sozialpolitische 
Pathos in der Zeit des Kaiserreichs. Erst im Zusammenhang mit der Sozialversiche-
rungsgesetzgebung der 1880er Jahre etablierte sich nämlich der Begriff .Sozialpolitik' in 
der politischen Sprache, und spätestens mit dem ,neuen Kurs' Wilhelms II. gegenüber 
der Arbeiterfrage wurde Sozialpolitik' zu einem massenhaft verwendeten Terminus, 
wenn nicht zu einem öffentlichen Schlagwort. Und dementsprechend vage wurde die 
Wortverwendung, „scheint doch der Ausdruck Sozialpolitik noch jetzt eine besondere 
Anziehungskraft auf die Geister auszuüben, womit es dann zusammenhängt, daß dieser 
Ausdruck zur Bezeichnung derjenigen Sphäre oder Richtung der Politik verwendet wird, 
welche dem betreffenden Gelehrten oder Staatsmann als die wichtigste, bedeutsamste 
erscheint."16 Aus dieser Situation resultierten fortgesetzte Debatten über den Begriff der 
Sozialpolitik, die bis gegen Ende der Weimarer Zeit dauerten. Sie verdienen unser Inter-
esse, weil gerade in diesem Zusammenhang gemeinsinn- und gemeinwohlbezogene Dis-
kurse an Einfluß gewannen, allerdings unter anderen Bezeichnungen. 

Die Situation hatte sich durch die nationale Einigung grundlegend gewandelt. Schon 
1859 hatte Heinrich von Treitschke gegen die Gesellschaftswissenschaften Front ge-
macht und die Unterscheidung von Staats- und Gesellschaftswissenschaften in Frage 

13 Vgl. Kaufmann 1988. 
14 Heimann 1980, S. 135 if. 
15 Vgl. Abschnitt 1.4. 
16 Bortkiewicz 1899, S. 348. 
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gestellt: „Die ganze Staatswissenschaft ist sozialpolitisch; sie hat zu zeigen, wie der 
Gedanke der Volkseinheit sich in der Mannigfaltigkeit der Sonderbestrebungen des 
Volkes verwirklicht."17 Mit der Reichsgründung gewann das nationale Einheitsdenken 
ein Pathos, welches die gesellschaftlichen Verhältnisse eindeutig dem Staate unterord-
nete. Dennoch begleitete die soziale Frage als Arbeiterfrage' das neue Reich, wobei die 
politische Lösung jedoch nicht in der politischen Gleichberechtigung, sondern in einer 
sozialen Gesetzgebung' gesucht wurde, die die politischen Forderungen der Arbeiter-
schaft stillstellen sollte. Auch in Frankreich dominierte das nationale Denken die soziale 
Frage, allerdings unter anderen Vorzeichen und mit anderen Ergebnissen. 

1.3.1 Gustav von Schmoller 

Im deutschen Reich war der bei weitem einflußreichste Wirtschafts- und Sozialwissen-
schaftler dieser Zeit der 1908 geadelte Gustav Schmoller (1838—1917).18 Schon im 
Alter von 26 Jahren hatte er in den ,Preußischen Jahrbüchern' einen wegweisenden 
Aufsatz zur Arbeiterfrage veröffentlicht.19 Er gehörte zu den Mitbegründern des 
»Vereins fur Socialpolitik' und galt als das Haupt der jüngeren historischen Schule der 
deutschen Nationalökonomie. Seine Begründung der Forderung nach sozialen Refor-
men folgte aus einer ganz anderen Perspektive als derjenigen Lorenz von Steins, dessen 
Schriften seiner Generation „chinesisch" vorkämen, wie er einmal spaßig bemerkte. 

Für Schmoller wie für die meisten Mitglieder des Vereins für Socialpolitik bildete 
die soziale Benachteiligung der Arbeiter den Ausgangspunkt für die Forderung nach 
staatlichen Sozialgesetzen. Diese Forderung nach staatlichen Eingriffen stand in aus-
drücklichem Widerspruch zur herrschenden ,manchesterlichen' Lehre der im ,Kongreß 
deutscher Volkswirte' zusammengeschlossenen Ökonomen, doch handelte es sich hier 
nicht nur um einen politischen, sondern auch um einen wissenschaftstheoretischen Ge-
gensatz, wie nicht zuletzt der Methodenstreit zwischen Carl Menger und Gustav 
Schmoller gezeigt hat. Schmollers volkswirtschaftlicher Ansatz war institutionalistisch 
und nicht tauschtheoretisch, und er interpretierte die sozialen Ungleichheiten seiner Zeit 
im Kontext einer kulturevolutorischen Perspektive: 

„Die Geschichte entrollt, wenn wir näher zusehen, vor unseren Blicken einen Stufengang von 
socialen Organisationsformen, von Epochen des socialen Lebens und des socialen Rechtes, 
von denen jede schwer mit der andern gerungen, bis sie sie verdrängt. Jede folgende streift die 
Spuren der Gewalt, der brutalen Herrschaft und rohen Ausbeutung, die in älterer Zeit aus-
schließlich geherrscht, mehr und mehr ab, kommt zu einem edleren Verhältnis der wirtschaft-
lichen Klassen untereinander, erkennt die Gleichberechtigung der Menschen mehr an, fordert 
mehr eine sittliche Wechselwirkungen der verschiedenen, betont eine Verpflichtung der höher-
stehenden Klassen zur Hebung der unteren; kurz jede Epoche fordert Dinge, welche früheren 
Jahrhunderten unbekannt und unverständlich waren."20 

17 Treitschke 1859, S. 82 f. 
18 Schmollers Position findet in jüngster Zeit erneute Beachtung, nachdem sie jahrzehntelang ,tot' 

schien. Wichtige Arbeiten wurden neu aufgelegt in Schmoller 1998. Vgl. auch Backhaus 1993. 
19 Schmoller 1864. 
20 Schmoller 1998a, S. 76. 



SOZIALPOLITIK ZWISCHEN GEMEINWOHL UND SOLIDARITÄT 27 

Die Lösung der Arbeiterfrage war für Schmoller somit eine zugleich ethisch, politisch 
und sozial begründete Forderung an den preußischen Staat, zu deren Anwalt er sich 
machte, doch handelte es sich hierbei nicht um eine von außen an die Verhältnisse he-
rangetragene ethische Forderung, sondern um eine dem geschichtlichen Prozeß imma-
nente Höherentwicklung des ethischen Bewußtseins, als dessen hervorragenden Träger 
Schmoller das preußische Königtum seit jeher ansah und nun erneut forderte: 

„Den Gefahren der socialen Zukunft kann nur durch ein Mittel die Spitze abgebrochen werden: 
dadurch, daß das König- und Beamtenthum, daß diese berufensten Vertreter der Staatsgedan-
ken, diese einzig neutralen Elemente im sozialen Klassenkampf versöhnt mit dem Gedanken 
des liberalen Staates, ergänzt durch die besten Elemente des Parlamentarismus, entschlossen 
und sicher, die Initiative zu einer großen socialen Reformgesetzgebung ergreifen und an die-
sem Gedanken ein oder zwei Menschenalter hindurch unverriickt festhalten."2' 

Hier also finden wir implizit einen deutlichen Appell an den Gemeinwohlauftrag des 
Staates und den Gemeinsinn - zum mindesten der höheren Stände und der „besten Ele-
mente des Parlamentarismus". Der Appell klingt allerdings reichlich voluntaristisch. 
Oder verstand er sich selbst als Sprachrohr des „gesundefn] sittliche[n] Volksgeist[es]", 
dessen „ethische Tendenz [...] Gegenbestrebungen gegen solche Auswüchse und Miß-
bildungen, die durch das Wirtschaftsleben entstehen oder zu entstehen drohen, hervor-
ruft"?2 Das durch die nationale Einigung genährte Bewußtsein eines gemeinsamen 
Ethos führte bei Schmoller auf jeden Fall zu einem harmonistischen Weltbild, im Rah-
men dessen Gemeinsinn und Gemeinwohl unschwer zueinander fanden und ökonomi-
sche Erfordernisse oder Interessengegensätze unterbelichtet blieben. 

Für den Mainstream der deutschen Sozialpolitiklehre blieb in der Folge bis zum Ende 
des Zweiten Weltkriegs die Auffassung charakteristisch, daß Sozialpolitik eine gesell-
schaftsintegrative Aufgabe habe. Die zentrale Bedrohung des gesellschaftlichen Zu-
sammenhalts wurde in diesem Zusammenhang als Klassenkonflikt diagnostiziert. Dem-
zufolge herrschte die Auffassung, zur Sozialpolitik gehörten diejenigen Maßnahmen, 
welche mit der staatlichen Beeinflussung der ßassercverhältnisse zu tun haben. So 
wurde beispielsweise die Fürsorgepolitik nicht zur Sozialpolitik gezählt.23 

1.3.2 Der französische Solidarismus 

Es empfiehlt sich an dieser Stelle ein Seitenblick auf französische Diskurse zur Grund-
legung der Sozialpolitik, da hier der Bezug zur gegenwärtigen, von der Indivi-
dualisierung bestimmten Problematik expliziter ist. Die französische Revolution hatte ja 
alle ,corps intermediaires' abgeschafft und in der ,Loi Le Chapelier' (1791) auch für die 
Zukunft Zusammenschlüsse auf der Basis einer gleichen Wirtschaftstätigkeit für 
rechtswidrig erklärt. Dennoch stellte sich natürlich auch hier die Frage nach dem sozia-
len Zusammenhalt der individualisierten Bürger, der zunächst im Kampfruf der 
,Fraternite' beschworen worden war. Im 19. Jahrhundert verdrängte der Begriff der 
,Solidarite' weitgehend denjenigen der Fraternite und wurde zum Grundbegriff des 

21 Ebd., S. 95 f. 
22 Schmoller 1864, S. 535. 
23 Erst Achinger 1939 begründete die Einbeziehung der Fürsorge in den sozialpolitischen Diskurs. 
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französischen Sozialdenkens.24 In vorliegendem Zusammenhang interessiert nur der 
Bezug zur Sozialpolitik, welcher vor allem mit dem Namen des Staatsmannes und Frie-
densnobelpreisträgers Lion Bourgeois (1851-1925) verbunden ist.25 

Gegen Ende des 19. Jahrunderts wurde ,Solidarite' zum leidenschaftlichen Kampfbe-
griff der laizistischen Linken: Der Begriff sollte zwischen den liberalen Ansprüchen auf 
Freiheit einerseits und der Notwendigkeit staatlicher Intervention andererseits vermit-
teln. Er hatte sich von seinen älteren juristischen und moralischen Ursprüngen weitge-
hend abgelöst und beinhaltete nunmehr den Appell an den aufgeklärten Egoismus des 
Bürgertums, nicht nur an seine Unabhängigkeit, sondern auch an seine Verflochtenheit 
mit dem Geschick der Arbeiterklasse zu denken und rechtzeitig einer sozialen Revoluti-
on vorzubeugen. Die Argumentation berief sich auf wissenschaftliche Grundlagen', um 
die „solidarite sociale et morale" 26 zu begründen. Bourgeois ging von der Annahme 
eines Quasi-Kontraktes aus, der die Grundlage der Rechts- und Sozialordnung eines 
Landes bildet. Jeder Mensch werde als Schuldner der Assoziation geboren, der er zuge-
hörig ist, und die bereits vor seiner Geburt die Grundlagen für seine Lebensmöglichkei-
ten geschaffen habe. Deshalb habe er sich der Pflicht zu unterziehen, seinerseits für die 
weniger Begünstigten seiner Mitmenschen solidarisch' einzustehen. Hiervon ausge-
hend forderte er die kostenlose staatliche Schulbildung fur jedermann, die Einfuhrung 
von Sozialversicherungen und ein progressives Steuersystem. Dieses solidaristische 
Programm hat zwar die politische Rhetorik der wohlfahrtsstaatlichen Entwicklung in 
Frankreich bis heute bestimmt,27 doch wurden seine Ziele durch die institutionelle Ab-
sicherung der Interessen der Wohlhabenden stets erneut unterlaufen. 

Emile Dürkheim durchschaute die individualistische Engfuhrung dieser 
tauschtheoretischen Begründung von Solidarität und suchte sie durch eine soziologische 
zu ersetzen. Aber auch Bourgeois selbst appellierte nicht nur an den aufgeklärten 
Egoismus, sondern auch an die „moralische Idee",28 welche die wechselseitigige 
Abhängigkeit der Menschen auf den Begriff bringt. Wir finden bei ihm eine ähnliche 
Argumentation wie bei Lorenz von Stein, allerdings auf einem geringeren analytischen 
Niveau. Insbesondere fehlt die Thematisierung des intermediären Bereichs ganz. Im 
Horizont der nationalen Idee war der Appell an den Gemeinsinn, wenn wir den 
Solidarismus von Bourgeois so interpretieren dürfen, ganz selbstverständlich auf den 
Rahmen des Nationalstaates bezogen, der auch die Kriterien des Gemeinwohls vorgab. 

1.4 Weimar: Das staatszentrierte sozialpolitische Projekt in der Krise 

Bereits während des Ersten Weltkriegs hatte die vom deutschen Bürgertum nicht erwar-
tete nationale Solidarität der Arbeiterschaft und die kriegsbedingte Zwangsrekrutierung 
von Arbeitskräften eine Aufwertung der Gewerkschaften gefördert. Und mit der Grün-

24 Einen guten deutschsprachigen Überblick bietet nunmehr Zoll 2000, S. 19-89. 
25 Vgl. insb. Bourgeois 1896; sowie Hayward 1961. 
26 Hatzfeld 1971, S. 272. 
27 Vgl. Bode 1999. 
28 Bourgeois 1896, S. 17. 
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dung der ,Zentralarbeitsgemeinschaft' von Arbeitgebern und Gewerkschaften unmittel-
bar nach Kriegsende, der Verabschiedung der Weimarer Reichsverfassung und der 
Wahl des Sozialdemokraten Friedrich Ebert zum Reichspräsidenten schien die lange 
ersehnte politische und wirtschaftliche Gleichberechtigung der Arbeiter erreicht und die 
bisherige Idee der Sozialpolitik als ,Lösung der Arbeiterfrage' an ihr Ziel gekommen. 
Aber der politische und wirtschaftliche Niedergang der Nachkriegszeit, der seinen Tief-
punkt in der Inflation von 1922/23 fand, überforderte die wirtschafts- und sozialpoliti-
sche Kompromißfahigkeit von beiden, Unternehmerschaft und Gewerkschaften, und 
führte zu einer tiefen Entfremdung der Tarifparteien, die in der Folge nur noch auf der 
Basis staatlich vermittelter Schlichtungssprüche zu kooperieren vermochten. Diese 
„Krise der Sozialpolitik"29 war zugleich eine Krise der sozialpolitischen Institutionen 
und der sozialwissenschaftlichen Deutungsmuster. Am deutlichsten in Frage gestellt 
wurde dabei das bisherige Konzept einer staatlichen Sozialpolitik. 

Götz Briefs, dessen Analyse der Krisendiskussion zu den klärendsten Beiträgen der 
Zeit gehörte, wies auf den abstrakten, bürokratischen Charakter staatlicher Sozialpoli-
tik hin: 

„Sie hatte keinen Kontakt [ . . . ] mit der Seele des einfachen Mannes; sie wirkte von außen und 
,oben': hart, kalt, generalisierend, sachlich; und fand von keiner Seite die Wärme der Aner-
kennung, die sie nach ihrer objektiven Leistung verdient hätte [ . . . ] . Sie kam nicht zu ihrem 
sinnvollen Zweck: zur sozialen Befriedung."30 

Briefs betonte, das bisherige Nebeneinander von individualistischer Wirtschaftspolitik 
und staatlicher Sozialpolitik sei nicht zu halten. Vielmehr müßten „sozialpolitische 
Minima" in die Wirtschaft selbst eingebaut werden. Damit verwies er auf vielfaltige 
Strömungen in der frühen Weimarer Zeit, welche eine Ordnung des Wirtschaftslebens 
auf der Basis von Verhandlungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern aufbauen 
wollten. 

Die theoretischen Grundlagen für diese, erst nach dem Zweiten Weltkrieg wirksam 
werdende autonome Politik der Tarifparteien hatte schon vor 1918 der sozialdemokrati-
sche Jurist Hugo Sinzheimer gelegt, der als Begründer der Lehre vom Kollektiwertrag 
auch als erster Theoretiker des Korporatismus gelten kann. Die analytische Leistung, 
welche Sinzheimer zu seinen uns heute nahezu selbstverständlichen Positionen geführt 
hat, wird nur deutlich vor dem Hintergrund des hoheitlichen preußischen Staatsver-
ständnisses einerseits und der römisch-rechtlich fundierten, ausschließlich individuali-
stisch-privatrechtlichen Auffassung des Arbeitsverhältnisses andererseits. Gegen alle 
syndikalistischen Versuche einer,Rätedemokratie', aber auch gegen alle unitaristischen 
Vorstellungen deutscher Nationalstaatlichkeit betonte er die Differenz zwischen der 
politischen und der Wirtschaftsverfassung, analog zur Hegeischen Unterscheidung von 
,Staat' und bürgerlicher Gesellschaft'. 

„Die reine politische Demokratie kann auf die sozialen Verhältnisse nur durch Gesetz und 
staatliche Verwaltung einwirken. Beides aber ist unzureichend, um der sozialen Entwicklung 
so dienlich zu sein, wie wir es als Sozialdemokraten wünschen müssen. [ . . . ] Daraus ergibt 

29 Ein geläufiger Topos der zwanziger Jahre; zur Analyse vgl. insbesondere Leubuscher 1923. 
30 Briefs 1923, S. 11. 
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sich, daß die politische Demokratie notwendig einer Ergänzung bedarf. Die gesellschaftlichen, 
namentlich die wirtschaftlichen Interessen bedürfen besonderer Formen, in denen sie sich un-
mittelbar und selbständig auswirken können. Die politische Demokratie muß diese Formen 
schaffen. Sie werden geschaffen, wenn in dem Staat neben der politischen Verfassung eine ei-
gene Wirtschaftsverfassung begründet wird, die durch die wirtschaftlichen Kräfte selbst auf 
dem Grunde staatlicher Grundnormen die wirtschaftlich-organisatorischen Aufgaben zur Erle-
digung bringt."31 

Sinzheimer entdeckte also den intermediären Bereich neu und plädierte für eine „soziale 
Selbstbestimmung im Recht".32 Zwischen die staatliche und die individualvertragliche 
Sphäre schiebt sich die beide vermittelnde Sphäre des ,sozialen Rechts', also institutio-
nelle Regelungen, in denen öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Verhältnisse im 
Hinblick auf die Erreichung bestimmter Zwecke zusammenwirken. Eine ähnliche Idee 
hat der Soziologe Georges Gurvitch (1932/1972) im Zusammenhang des französischen 
Institutionalismus entwickelt. Während Gurvitch die Notwendigkeit eines normativen 
Konsenses für die Institutionengenese betonte und - insofern ähnlich Schmoller - im 
Horizont einer ethosbedingten Integration verblieb, betonte Sinzheimer die Möglichkeit 
einer Vermittlung antagonistischer Interessen im Rahmen staatlich regulierter Verfah-
rend Eben dies geschieht heute im Arbeits- und Sozialrecht, vor allem auch im Bereich 
von Tarifvertragsrecht und Mitbestimmung. 

Mit dem Fragwürdigwerden einer umfassenden Integrationsfunktion des Staates 
wurde auch die Rede von Gemeinwohl und Gemeinsinn mehrdeutig. Sobald der Glaube 
an einen wohlmeinenden Monarchen oder Beamtenstaat abhanden kommt, der aus in-
haltlicher Einsicht (und sei es aufgrund sozialwissenschaftlicher Beratung!) das gemei-
ne Wohl zu bestimmen vermag, kann sich der basale Konsens nur noch auf die Verfah-
ren beziehen, im Rahmen derer die Repräsentanten unterschiedlicher Interessen um 
gemeinwohlverträgliche Lösungen ringen. Während im Falle staatlicher Gesetze das 
Ergebnis derartiger Auseinandersetzungen notfalls mit Hilfe des Gewaltmonopols des 
Staates durchgesetzt werden kann, bleibt eine solche Lösung im Rahmen kollektiwer-
traglicher Regelungen fragwürdig. Korporatistische Arrangements sind nur so lange 
funktionsfähig, als die interne Bindungswirkung verbandlicher Zusagen effektiv ist. 
, Gemeinsinn' bezieht sich hier somit nicht mehr unmittelbar auf das staatliche Ganze, 
sondern auf das Ganze des je eigenen Verbandes, und dasselbe gilt grundsätzlich für 
alle Formen freiwilliger Assoziation. 

Korporatistische Arrangements, die wir in Deutschland derzeit nicht nur im Tarifver-
tragswesen, sondern z.B. auch im Gesundheitswesen kennen, haben den großen Vorteil, 
das Ausmaß an erforderlichem individuellen Gemeinsinn auf den Bereich der in der 
Regel ähnlich Gesinnten und ähnlich Interessierten zu reduzieren. Natürlich mag es 
auch hier Interessengegensätze geben, man denke an die gegenwärtigen Konflikte zwi-
schen verschiedenen Facharztgruppen! Und es liegt dann nicht zuletzt an indirekten 
staatlichen Verstärkungen der Zugehörigkeitsbedingungen - konkret also der öffentlich-
rechtlichen Verkammerung des Arztberufs - daß die Folgebereitschaft erhalten bleibt, 

31 Sinzheimer 1976, S. 326 f. 
32 Sinzheimer 1916. 
33 Vgl. dazu die kritische Auseinandersetzung seitens Sinzheimers 1976, Bd. 2, S. 164-187. 
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und nicht an einem besonderen Gemeinsinn. Die Integrationskraft selbstbestimmter 
Kollektiwerträge bedarf somit in der Regel staatlicher Verstärkungen, um dauerhaft 
wirksam zu sein. Dies hat Sinzheimer in aller Klarheit gesehen. Das korporatistische 
Integrationsmodell stellt sowohl die Allzuständigkeit des Staates als auch die willkürli-
che Unabhängigkeit des Individuums und mit ihr der Unternehmerschaft in Frage, er-
möglicht aber einen intermediären Regelungsbereich durch Interessenausgleich unter 
gemeinsam Betroffenen, der sich mit Bezug auf bestimmte Problemlagen als steue-
rungstheoretisch überlegen erweist. 

1.5 Sozialpolitik als Gestaltung von Lebenslagen 

Sowohl das aufstrebende Paradigma der ,Sozialen Marktwirtschaft'34 als auch die fort-
gesetzte Diversifizierung der Problemlagen und die Individualisierung der Lebensorien-
tierungen im Zuge einer allmählichen Tertiarisierung der Wirtschaft ließen nach dem 
Zweiten Weltkrieg die herkömmliche Vorstellung einer Dominanz gemeinsamer ^ l a s -
sen-' oder ,berufsständischer Interessen' immer fragwürdiger werden. 

Die Umorientierung des sozialpolitischen Denkens erfolgte vor allem durch Ludwig 
Preller und Gerhard Weisser. Preller definierte: „Sozialpolitik wirkt vom Aspekt des Ar-
beitslebens aus auf die Struktur der menschlichen Gesellschaft im Sinne des Menschen als 
eines Wertes eigener Prägung."35 Damit verdeutlichte er eine doppelte, ,personfunktio-
nale' und ,systemfunktionale' Referenz von Sozialpolitik.,Sozial' ist nur eine Politik, die 
sowohl den individuellen Bedürfnissen der jeweils Betroffenen, als auch der kollektiven 
Wohlfahrt dient. Sozialpolitische Interventionen lassen sich nur rechtfertigen, soweit sie 
zugleich individuellen Nutzen stiften und positive externe Effekte bzw. die Reduktion 
negativer externer Effekte des Wirtschaftslebens erwarten lassen. 

Zum theoretischen Grundbegriff dieser neuen, nicht mehr gruppen- sondern perso-
nenbezogenen Perspektive wurde der von Gerhard Weisser eingeführte Begriff der Le-
benslage: „Als Lebenslage gilt der Spielraum, den die äußeren Umstände dem Men-
schen für die Erfüllung der Grundanliegen bieten, die er bei unbehinderter und 
gründlicher Selbstbesinnung für den Sinn seines Lebens ansieht."36 Bemerkenswert an 
dieser Definition ist ihr breiter, über den Bereich der Ökonomie hinausweisender Zu-
schnitt. Es geht nicht um bloße Bedürfnisbefriedigung', als deren Maßstab die Ein-
kommenshöhe gelten könnte. Es geht vielmehr um den Handlungsspielraum zur Ver-
folgung von ,Grundanliegen', wobei Weisser annahm, „daß die Menschen nicht nur 
Interessen sinnlicher Art haben, sondern auch geistiger Interessen und Bindungen fähig 
sind, die, wo sie auftreten, das Handeln [...] aus sich heraus bestimmen."37 Sozialpolitik 
beeinflußt demzufolge „Chancen der Selbstverwirklichung" und „Stellungen der Men-
schen im Gesellschafts- bzw. Produktionsprozeß".38 Dabei wurde mit einer gewissen 

34 Dazu Blum 1969. 
35 Preller 1962, S. 291. 
36 Weisser 1959, S.635. 
37 Ebd., 638. 
38 Thiemeier 1988, S.75. 
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Selbstverständlichkeit vorausgesetzt, daß durch eine gleichmäßigere Verteilung von 
Elementen der Lebenslage (z.B. Bildung, Einkommen, soziale Infrastruktur) auch wün-
schenswerte ,systemfunktionale' Wirkungen, also eine Förderung des Gemeinwohls' 
erzielt würde. Mit dem Verständnis von Sozialpolitik als Gestaltung von Lebenslagen 
verschob sich das aktivierende Zentrum wiederum in den Bereich der Politik und näher-
te sich damit älteren Begriffsverständnissen an. 

Das Lebenslagekonzept gestattet eine realitätsnahe Konzeptualisierung des Wir-
kungsfeldes von Sozialpolitik, es konzeptualisiert jedoch nicht die Sozialpolitik selbst 
als intervenierenden Prozeß.39 In dieser Hinsicht war Weisser noch stark von der volun-
taristischen Auffassung der älteren Sozialpolitiklehre geprägt, die von einem idealisier-
ten, einheitlichen Akteur ,Staat' ausging, wobei es die Aufgabe der wissenschaftlichen 
Sozialpolitik war, sich sozusagen den Kopf dieses Akteurs zu zerbrechen und ihm ra-
tionale Ratschläge für die Erreichung der von ihm gesetzten Ziele zu erteilen. Auch 
Weisser unterstellte in seinem Konzept noch einen gemeinsamen Horizont von beraten-
der Sozialwissenschaft und politischen Entscheidungsträgern und problematisierte we-
der den Prozeß sozialpolitischer Willensbildung noch die Umsetzung sozialpolitischer 
Entscheidungen. 

Diese Auffassung wurde unter dem Einfluß soziologischer und politikwissenschaftli-
cher Fortschritte zunehmend fragwürdig. Gute politische Absichten, Leitbilder oder 
,Zielsysteme' gewährleisten noch keine entsprechenden ökonomischen oder sozialen 
Wirkungen. Vielmehr sind sozialpolitische Programme sowohl hinsichtlich ihrer Ent-
stehung als auch hinsichtlich ihrer Implementation vom Zusammenwirken zwischen 
gesellschaftlichen und staatlichen Akteuren abhängig. Zudem entwickeln die einmal 
entstandenen sozialpolitischen Einrichtungen selbst eine Eigendynamik und oftmals 
unvorhergesehene Nebenwirkungen. Während das ältere Nachdenken über Sozialpolitik 
von den Intentionen oder der „Richtung des staatlichen Eingreifens" (v. Bortkiewicz) 
ausgegangen war, traten jetzt die Wirkungen staatlicher Interventionen in den Vorder-
grund des wissenschaftlichen Interesses. Die Kontingenz der Verhältnisse von gesell-
schaftlichen Kräften, Wissenschaft, Politik und Verwaltung wurde allmählich denkbar. 

Ohne auf dieses, heute vielfach als Steuerungsproblematik bezeichnete Thema hier 
schon einzugehen,40 ergibt sich aus dieser uns bis heute in der politischen Praxis beglei-
tenden Bestimmung von Sozialpolitik als staatlicher Einflußnahme auf die Verteilung 
von Lebenslagen eine neuerliche Komplizierung der Gemeinwohlbestimmung. Das 
Gemeinwohl wird nun vielfach mit Problemen der distributiven Gerechtigkeit in Ver-
bindung gebracht. Es geht nicht mehr nur um die Gewährleistung bestimmter Grund-
rechte für jedermann, sondern um die vertei lungs wirksame Ausgestaltung dieser Rech-
te, die sich zudem immer stärker ausdifferenzieren. Besonders hart wird diese 
Auseinandersetzung immer dann, wenn es nicht um die Verteilung von Zuwächsen, 
sondern um Leistungskürzungen geht. Hiergegen ,Gemeinsinn' mobilisieren zu wollen, 
ist ebenso moralisierend-naiv, wie wenn die Gefährdung von Besitzständen zu einer 
Gefahrdung von Grundrechten aufgebauscht wird. Wie die historisch und international 
vergleichende Betrachtung von Sozialpolitik lehrt, können sehr unterschiedliche Vertei-

39 Hierzu Kaufmann 1982. 
40 Vgl. hierzu Abschnitt 2.3.3. 


